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2126

Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

Vom 30. Oktober 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 
2 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 
und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 
Absatz  1 durch Artikel 1 Nummer  6 des Ge-
setzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu 
gefasst und § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Geset-
zes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) geän-
dert worden sind, sowie des §  10 des Infek-
tionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 
14.  April 2020 (GV. NRW. S.  218b) verordnet 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales:

§ 1
Allgemeine Grundsätze

(1) Zur Fortsetzung der Bekämpfung der 
SARS-CoV-2-Pandemie und insbesondere zur 
Gewährleistung ausreichender medizinischer 
Versorgungskapazitäten werden mit dieser 
Verordnung Maßnahmen angeordnet, die die 
Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet 
begrenzen und Infektionswege nachvollzieh-
bar machen. 

(2) Jede in die Grundregeln des Infektions-
schutzes einsichtsfähige Person ist verpfl ich-
tet, sich so zu verhalten, dass sie sich und an-
dere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren 
aussetzt.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften 
orientieren sich bei den von ihnen aufzu-
stellenden Regelungen für Gottesdienste und 
andere Versammlungen zur Religionsaus-
übung an den entsprechenden Regelungen 
dieser Verordnung. Die vorgelegten Regelun-
gen der Kirchen und Religionsgemeinschaften 
treten für den grundrechtlich geschützten 
 Bereich der Religionsausübung an die Stelle 
der Regelungen dieser Verordnung. Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, die keine ent-
sprechenden Regelungen vorlegen, unterfallen 
auch für Versammlungen zur Religionsaus-
übung den Regelungen dieser Verordnung be-
ziehungsweise den Verfügungen der nach § 17 
Absatz 1 zuständigen Behörden.

(4) Betriebe, Unternehmen, Behörden und an-
dere Arbeitgeber haben die Regelungen dieser 
Verordnung zu beachten, soweit ein Kontakt 
zwischen Beschäftigten und Kundinnen, Kun-
den oder ihnen vergleichbaren Personen be-
steht. Ansonsten richten sich die Vorgaben für 
die Arbeitswelt nach den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und weiteren einschlägigen 
Rechtsvorschriften. Das jeweils aktuelle In-
fektionsgeschehen ist dabei zu berücksich-
tigen. Insbesondere sollten nicht erforderliche 
Kontakte in der Belegschaft und mit Kunden 

möglichst vermieden werden (zum Beispiel 
durch die Nutzung besonderer Schutzein-
richtungen und der Heimarbeit), allgemeine 
Hygienemaßnahmen umgesetzt und die Infek-
tionsrisiken bei erforderlichen Kontakten 
durch besondere Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen minimiert werden.
(5) Öffentlicher Raum im Sinne dieser Verord-
nung sind alle Bereiche mit Ausnahme des 
nach Art. 13 Absatz 1 des Grundgesetzes ge-
schützten Bereichs.
(6) Weitergehende Anforderungen nach ande-
ren Rechtsvorschriften wie zum Beispiel dem 
Arbeitsschutzrecht oder der Verordnung zur 
Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hy-
gieneverordnung NRW) bleiben unberührt 
und sind neben den Regelungen dieser Verord-
nung zu beachten.
(7) Die besonderen Regelungen der Corona-
betreuungsverordnung insbesondere für den 
Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespfl egestellen und Schulen bleiben 
 unberührt.

§ 2
Mindestabstand

(1) Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen 
Personen grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten, 
soweit in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist oder die Einhaltung des Min-
destabstands aus medizinischen, rechtlichen, 
ethischen oder baulichen Gründen nicht mög-
lich ist.
(2) Der Mindestabstand darf unterschritten 
werden
1.  beim Zusammentreffen mit den Angehöri-

gen des eigenen und eines weiteren Haus-
standes, jedoch auch in diesen Fällen mit 
höchstens insgesamt zehn Personen,

2.  wenn dies zur Begleitung minderjähriger 
und unterstützungsbedürftiger Personen 
oder aus betreuungsrelevanten Gründen 
erforderlich ist,

3.  bei der Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen, 
der Kindestagespfl ege und heilpädago-
gischen Einrichtungen sowie bei Ange-
boten der Kinderbetreuung in besonderen 
Fällen (Brückenprojekte) nach Maßgabe 
der Coronabetreuungsverordnung,

4.  in Schulklassen, Kursen und festen Grup-
pen der Ganztagsbetreuung in öffent-
lichen Schulen, Ersatzschulen und Ergän-
zungsschulen im Sinne des Schulgesetzes 
NRW einschließlich schulischer Veran-
staltungen außerhalb der Schulgebäude 
nach Maßgabe der Coronabetreuungsver-
ordnung,

5.  bei Bildungsveranstaltungen nach § 6 und 
§  7, bei Veranstaltungen und Versamm-
lungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 so-
wie bei Sitzungen nach §  13 Absatz  2 
Nummer  3 für fest zugeteilte Sitzplätze, 
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wenn die Raumgröße eine andere Anord-
nung der Sitzplätze nicht zulässt,

6.  durch Kinder bei der Nutzung von Spiel-
plätzen im Freien,

7.  bei der Nutzung von Beförderungsleistun-
gen des Personenverkehrs und seiner Ein-
richtungen, 

8.  in Einsatzsituationen von Sicherheitsbe-
hörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz,

9.  bei zwingenden Zusammenkünften zur 
Berufsausübung,

10.  bei nach dieser Verordnung zulässigen Ver-
anstaltungen zur Jagdausübung bezogen 
auf feste und namentlich dokumentierte 
Gruppen von jeweils höchstens fünf Per-
sonen innerhalb der Gesamtgruppe der 
Teilnehmer,

11.  zwischen nahen Angehörigen bei Beerdi-
gungen und standesamtlichen Trauungen 
sowie Zusammenkünften unmittelbar vor 
dem Ort der Trauung. 

(3) Soweit dies zur bestimmungsgemäßen 
Nutzung von nach dieser Verordnung zuge-
lassenen Einrichtungen und Angeboten erfor-
derlich ist, kann auf die Einhaltung des 
 Mindestabstands verzichtet werden, wenn zur 
vollständigen Verhinderung von Tröpfchenin-
fektionen geeignete Schutzmaßnahmen (bau-
liche Abtrennung, Abtrennung durch Glas, 
Plexiglas oder ähnliches) vorhanden sind oder 
die Pfl icht zum Tragen einer Alltagsmaske 
nach §  3 besteht. Dasselbe gilt für Ausbil-
dungstätigkeiten oder Dienstleistungen, bei 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann (körpernahe Ausbildungen, kör-
pernahe Dienstleistungen).
(4) Abweichend von Absatz  1 müssen Perso-
nen, die Blasinstrumente spielen oder singen, 
einen Mindestabstand von 2 Metern unterei-
nander und zu anderen Personen einhalten.

§ 3
Alltagsmaske

(1) Eine Alltagsmaske im Sinne dieser Verord-
nung ist eine textile Mund-Nasen-Bedeckung 
(einschließlich Schals, Tüchern und so weiter) 
oder eine gleich wirksame Abdeckung von 
Mund und Nase aus anderen Stoffen (OP-
Maske und so weiter). 
(2) Die Verpfl ichtung zum Tragen einer All-
tagsmaske besteht unabhängig von der Ein-
haltung eines Mindestabstands 
1.  in geschlossenen Räumlichkeiten im öffent-

lichen Raum, soweit diese – mit oder ohne 
Eingangskontrolle – auch Kundinnen und 
Kunden beziehungsweise Besucherinnen 
und Besuchern zugänglich sind, sowie auf 
Märkten und ähnlichen Verkaufsstellen im 
Außenbereich,

2.  bei der Nutzung von Beförderungsleistun-
gen des Personenverkehrs und seiner Ein-
richtungen, 

3.  in den Innenbereichen sonstiger Beförde-
rungsmittel, mit Ausnahme der privaten 
Fahrzeugnutzung und von Einsatzfahrzeu-
gen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, 
Rettungsdiensten und Katastrophenschutz, 

4.  bei der Inanspruchnahme körpernaher 
Dienstleistungen und bei körpernahen 
 Ausbildungstätigkeiten im Sinne des §  2 
Absatz 3 Satz 2,

5.  bei Bildungsveranstaltungen nach §  6 und 
§  7, die in Gebäuden und geschlossenen 
Räumen stattfi nden,

6.  bei den nach dieser Verordnung ausnahms-
weise zulässigen Zusammenkünften, Ver-
sammlungen und Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen und bei einer Teil-
nehmerzahl von mehr als 25 Personen unter 
freiem Himmel, 

7.  auf Spielplätzen und
8.  an weiteren Orten unter freiem Himmel, für 

die die zuständige Behörde eine entspre-
chende Anordnung trifft, wenn gemessen an 
der verfügbaren Fläche mit dem Zusam-
mentreffen einer so großen Anzahl von 
Menschen zu rechnen ist, dass Mindestab-
stände nicht sichergestellt werden können.

In Büroräumen gilt abweichend von Satz  1 
Nummer  1 die Pfl icht zum Tragen einer All-
tagsmaske nur, soweit ein Kontakt zwischen 
Beschäftigten und Kundinnen, Kunden oder 
ihnen vergleichbaren Personen ohne Ein-
haltung des Mindestabstands besteht.
(3) Die Verpfl ichtung zum Tragen einer All-
tagsmaske gilt in Kindertageseinrichtungen, 
in Angeboten der Kindertagespfl ege und heil-
pädagogischen Kindertageseinrichtungen so-
wie in Angeboten der Kinderbetreuung in 
 besonderen Fällen (Brückenprojekte) sowie in 
Schulgebäuden und auf dem Gelände von 
Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschu-
len im Sinne des Schulgesetzes NRW nach 
Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung.
(4) Von der Verpfl ichtung zum Tragen einer 
Maske ausgenommen sind 
1.  Lehrkräfte bei Bildungsangeboten nach § 6 

und § 7 sowie Beteiligte an Prüfungen nach 
§ 6 Absatz 2, wenn der Mindestabstand zu 
den anderen Personen im Raum eingehalten 
wird, 

2.  Kinder bis zum Schuleintritt,
3.  Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, 

Rettungsdiensten und Katastrophenschutz 
in Einsatzsituationen sowie 

4.  Personen, die aus medizinischen Gründen 
keine Alltagsmaske tragen können. 

Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist 
durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, 
welches auf Verlangen vorzulegen ist. 
(5) Die Verpfl ichtung nach Absatz 2 kann für 
Inhaber und Inhaberinnen sowie Beschäftigte 
durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen 
(Abtrennung durch Glas, Plexiglas o.ä.) oder 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 50b vom 30. Oktober 20201046b

das Tragen eines das Gesicht vollständig be-
deckenden Visiers ersetzt werden. 

(6) Die Alltagsmaske kann vorübergehend 
abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung 
einer Dienstleistung oder ärztlichen Behand-
lung, auf behördliche oder richterliche An-
ordnung oder aus anderen Gründen (zum 
 Beispiel Vortragstätigkeit, Redebeiträge mit 
Mindestabstand zu anderen Personen bei 
 zulässigen Veranstaltungen und so weiter, 
Kommunikation mit einem gehörlosen oder 
schwerhörigen Menschen, zur notwendigen 
Einnahme von Speisen und Getränken) erfor-
derlich ist. 

(7) Personen, die eine Verpfl ichtung zum Tra-
gen einer Alltagsmaske nicht beachten, sind 
von der Nutzung der betroffenen Angebote, 
Einrichtungen und Dienstleistungen durch 
die für das Angebot, die Einrichtung oder 
Dienstleistung verantwortlichen Personen 
auszuschließen.

§ 4
Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen

(1) Bei Angeboten und Einrichtungen, die für 
einen Kunden- oder Besucherverkehr geöffnet 
sind, sind folgende Hygieneanforderungen si-
cherzustellen: 

1.  Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl 
von Gelegenheiten zum Händewaschen 
 beziehungsweise zur Händehygiene, insbe-
sondere in Eingangsbereichen von gastro-
nomischen Einrichtungen,

2.  die regelmäßige infektionsschutzgerechte 
Reinigung aller Kontaktfl ächen und Sani-
tärbereiche in Intervallen, die den besonde-
ren Anforderungen des Infektionsschutzes 
Rechnung tragen,

3.  die infektionsschutzgerechte Reinigung von 
körpernah eingesetzten Gegenständen oder 
Werkzeugen nach jedem Gast-/Kunden-
kontakt, 

4.  das Spülen des den Kundinnen und Kunden 
zur Verfügung gestellten Geschirrs bei min-
destens 60 Grad Celsius, nur ausnahms-
weise sind niedrigere Temperaturen mit 
entsprechend wirksamen Tensiden bezie-
hungsweise Spülmitteln ausreichend,

5.  das Waschen von gebrauchten Textilien und 
ähnlichem bei mindestens 60 Grad Celsius, 
wobei Handtücher und Bettwäsche nach 
 jedem Gast- beziehungsweise Kundenkon-
takt zu wechseln und ansonsten Einmal-
handtücher zu verwenden sind, und

6.  gut sichtbare und verständliche Informatio-
nen zum infektionsschutzgerechten Verhal-
ten durch Informationstafeln oder ähn-
liches.

Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, 
Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu 
 verwenden, die aufgrund einer fettlösenden 
oder mindestens begrenzt viruziden Wirkung 
das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Satz 1 

Nummer  1 gilt nicht für Angebote und Ein-
richtungen des öffentlichen Personenverkehrs.

(2) In geschlossenen Räumen, die für einen 
Kunden- und Besucherverkehr geöffnet sind, 
ist zur Vermeidung von über Aerosole vermit-
telten Infektionen eine dauerhafte oder min-
destens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen 
Lüftungsintervallen sicherzustellen. Die In-
tensität der Lüftung und die Lüftungsinter-
valle sind der Anzahl der regelmäßig im 
Raum anwesenden Personen sowie der von ih-
nen ausgeübten Tätigkeiten (zum Beispiel 
sportliche Betätigung, Singen und Musizieren 
mit erhöhtem Aerosolausstoß) anzupassen. 
Soweit andere Behörden (zum Beispiel Ar-
beitsschutz, Schulaufsicht, Bauaufsicht) Vor-
gaben zur Belüftungssituation machen, sind 
diese auch im Rahmen dieser Verordnung ver-
bindlich zu berücksichtigen. Die zuständigen 
Behörden können zusätzliche oder abwei-
chende Vorgaben zur Belüftungsregelung 
 anhand der konkreten Situation des Einzel-
falls (zum Beispiel aus Sicherheitsgründen) 
machen.

(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der 
Angehörigen der Heilberufe mit Approbation 
und sonstiger Personen, die zur Ausübung der 
Heilkunde gemäß §  1 des Heilpraktikerge-
setzes befugt sind, sollen die jeweils aktuell 
geltenden Empfehlungen und Richtlinien des 
Robert Koch-Instituts beachtet werden. Das-
selbe gilt für zur Versorgung erforderliche 
 Tätigkeiten der ambulanten Pfl ege und der 
Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, 
des Neunten und des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch.

§ 4a
Rückverfolgbarkeit

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sicher-
gestellt, wenn die für das Angebot, die Ein-
richtung oder Dienstleistung verantwortlichen 
Person alle anwesenden Personen (Gäste, Mie-
ter, Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer und 
so weiter) mit deren Einverständnis mit Name, 
Adresse und Telefonnummer sowie – sofern es 
sich um wechselnde Personenkreise handelt – 
Zeitraum des Aufenthalts beziehungsweise 
Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich 
 erfasst und diese Daten für vier Wochen auf-
bewahrt. Die besondere Rückverfolgbarkeit ist 
sichergestellt, wenn die nach Satz  1 verant-
wortliche Person zusätzlich zur Erhebung der 
Daten nach Satz 1 einen Sitzplan erstellt und 
für vier Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan 
ist zu erfassen, welche anwesende Person wo 
gesessen hat.

(2) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sicher-
zustellen

1.  bei der Nutzung von Sitz- beziehungsweise 
Stehplätzen in zulässigen gastronomischen 
Einrichtungen,

2.  bei körpernahen Dienstleistungen und kör-
pernahen Ausbildungstätigkeiten im Sinne 
des § 2 Absatz 4 Satz 2,
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3.  bei der nach dieser Verordnung zulässigen 
Nutzung von Angeboten eines Beherber-
gungsbetriebs, 

4.  für Kurse, Klassengemeinschaften und wei-
tere Angebote in Schulungs- und Bildungs-
angeboten nach § 6 und § 7,

5.  in Bibliotheken, einschließlich Hochschul-
bibliotheken, und Archiven,

6.  beim praktischen Fahrunterricht,
7.  bei nach dieser Verordnung zulässigen Ver-

sammlungen und Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen sowie bei zulässigen 
Veranstaltungen zur Jagdausübung,

8.  beim Unterschreiten des Mindestabstands 
für nahe Angehörige bei Beerdigungen, 
standesamtlichen Trauungen und Zusam-
menkünften unmittelbar vor dem Ort der 
Trauung.

Der gesonderten Erfassung von Adresse und 
Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese 
Daten für den Verantwortlichen bereits ver-
fügbar sind, wie beispielsweise bei Beschäf-
tigten, die eine Betriebskantine oder eine ver-
gleichbare Einrichtung nutzen.
(3) Die besondere Rückverfolgbarkeit ist sicher-
zustellen für Kurse und Klassengemeinschaften 
in Schul- und Bildungsangeboten nach § 6 und 
§  7, bei Veranstaltungen und Versammlungen 
nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 sowie bei Sitzun-
gen nach § 13 Absatz 2 Nummer 3, wenn zuläs-
sigerweise die Mindestabstände zwischen den 
Sitzplätzen nicht eingehalten werden.
(4) Die in den vorstehenden Absätzen genann-
ten personenbezogenen Daten sind nach den 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften 
zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff 
Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von 
vier Wochen vollständig datenschutzkonform 
zu vernichten. Die für die  Datenerhebung ge-
mäß Absatz 1 Verantwort lichen können zusätz-
lich eine digitale Datenerfassung anbieten, 
 haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Da-
tenschutzes (insbesondere bei der Fremdspei-
cherung von Daten) und die vollständige da-
tenschutzkonforme Löschung der Daten nach 
vier Wochen in eigener Verantwortung sicher-
zustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall 
jederzeit der zuständigen Behörde auf Verlan-
gen kostenfrei in einem von ihr nutzbaren For-
mat, auf Anforderung auch papiergebunden, 
zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die 
digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist 
in jedem Fall eine nur papiergebundene Da-
tenerfassung anzubieten.
(5) Die Regelungen zur Rückverfolgbarkeit 
gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anonymi-
tät der Personen, die ein Angebot in Anspruch 
nehmen beziehungsweise eine Einrichtung 
aufsuchen, vorgesehen ist.

§ 4b
Innovationsklausel

Im Rahmen eines Multi-Barrieren-Systems 
zur Verhinderung von Infektionen können 

 anstelle einer Lüftung mit Frischluft auch in-
novative Techniken der Luftfi lterung zum 
Einsatz kommen, wenn deren ausreichende 
Wirksamkeit bezogen auf die betreffenden 
Räumlichkeiten wissenschaftlich plausibel 
belegt ist. Die zuständigen Behörden in den 
Bereichen Infektions-, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sollen den Einsatz solcher tech-
nischen Innovationen ausdrücklich fördern 
und ermöglichen. Darüber hinaus kann das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales Ausnahmen von Anforderungen dieser 
Verordnung erteilen, wenn die Wirksamkeit 
der innovativen Hygiene- und Infektions-
schutzmaßnahmen mittels technischer Ein-
richtungen, insbesondere zur Luftreinigung 
und Luftfi lterung, mit Bezug auf die Anforde-
rungen dieser Verordnung zertifi ziert ist. 

§ 5
Stationäre Gesundheits- und 

 Pfl egeeinrichtungen
(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilita-
tionseinrichtungen, vollstationäre Einrichtun-
gen der Pfl ege und besondere Wohnformen der 
Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrich-
tungen haben die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren 
zu erschweren und Patienten, Bewohner und 
Personal zu schützen. Hierbei sind insbeson-
dere die Richtlinien und Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts zu beachten.
(2) Besuche in den in Absatz  1 genannten 
Einrichtungen sind auf der Basis eines ein-
richtungsbezogenen Besuchskonzepts zuläs-
sig, das die Empfehlungen und Richtlinien 
des Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und 
Infektionsschutz umsetzt. Dabei ist stets zu 
berücksichtigen, dass die jeweiligen Regelun-
gen nicht zu einer vollständigen Isolation der 
Betroffenen führen dürfen. Weitergehende 
Einzelheiten kann das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales in Allgemeinverfü-
gungen regeln.
(3) Die in Absatz  1 genannten Gesundheits-
einrichtungen haben im Rahmen ihres einrich-
tungsbezogenen Besuchskonzepts nach Ab-
satz 2 in Abstimmung mit der zuständigen un-
teren Gesundheitsbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Begleitung 
des Geburtsprozesses und der Geburt infek-
tionsschutzgerecht zu ermöglichen. Dies gilt 
auch für die Begleitung Sterbender.

§ 6
Hochschulen, außerschulische Bildungs-

angebote im  öffentlichen Dienst, Bibliotheken
(1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hoch-
schulen und an den Schulen des Gesundheits-
wesens ist nach Maßgabe gesonderter Anord-
nungen nach §  28 Absatz  1 des Infektions-
schutzgesetzes zulässig. 
(2) Interne Unterrichtsveranstaltungen und 
praktische Übungen einschließlich dazuge-
höriger Prüfungen im Rahmen von Vorbe-
reitungsdiensten und der Berufsaus-, -fort- 
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und -weiterbildung an den der Berufsaus-, 
-fort- und -weiterbildung im Öffentlichen 
Dienst dienenden Hochschulen, Schulen, Ins-
tituten und ähnlichen Einrichtungen sowie in 
Gerichten und Behörden sowie sonstige staat-
liche Prüfungen sind unter Beachtung der 
 Regelungen der §§ 2 bis 4a zulässig.
(3) Bei Aus-, Fort- und Weiterbildungstätig-
keiten, die eine Unterschreitung des Mindest-
abstands erfordern (zum Beispiel bei prak-
tischen Übungen zur Selbstverteidigung oder 
zur Durchsuchung von Personen) und bei ent-
sprechenden Prüfungen ist bei notwendiger 
Unterschreitung des Mindestabstands auf 
eine möglichst kontaktarme Durchführung, 
vorheriges Händewaschen beziehungsweise 
Händedesinfektion, das Tragen einer Alltags-
maske (soweit tätigkeitsabhängig möglich) zu 
achten.
(4) In Bibliotheken einschließlich Hochschul-
bibliotheken sowie Archiven Entfällt das Er-
fordernis der einfachen Rückverfolgbarkeit 
für Personen, die die Einrichtung ausschließ-
lich zur Abholung bestellter Medien oder zur 
Rückgabe von Medien aufsuchen.

§ 7
Weitere außerschulische Bildungsangebote

(1) Ausbildungs- und berufsbezogene Aus- 
und Weiterbildungsangebote einschließlich 
kompensatorischer Grundbildungsangebote 
sowie Angebote, die der Integration dienen, 
und Prüfungen von 
1.  Einrichtungen der Jugendarbeit und Ju-

gendsozialarbeit, 
2.  Volkshochschulen sowie 
3.  sonstigen nicht unter §  6 fallenden öffent-

lichen, kirchlichen oder privaten außerschu-
lischen Einrichtungen und Organisationen 

sowie Angebote der Selbsthilfe sind unter 
 Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zu-
lässig. Andere Bildungsangebote sind bis zum 
30. November 2020 untersagt. Hierzu gehören 
insbesondere Sportangebote der Bildungs-
träger und Angebote der Musikschulen sowie 
Freizeitangebote wie Tagesausfl üge, Ferien-
freizeiten, Stadtranderholungen und Ferien-
reisen für Kinder und Jugendliche. 
(1a) Abweichend von Absatz  1 bleiben Ein-
richtungen der Sozial- und Jugendhilfe geöff-
net, wobei die zulässige Gruppengröße höchs-
tens 10 Personen beträgt.
(2) Bei Aus-, Fort- und Weiterbildungstätig-
keiten, die eine Unterschreitung des Mindest-
abstands erfordern und bei entsprechenden 
Prüfungen ist bei notwendiger Unterschrei-
tung des Mindestabstands auf eine möglichst 
kontaktarme Durchführung, vorheriges Hän-
dewaschen beziehungsweise Händedesinfek-
tion und das Tragen einer Alltagsmaske (so-
weit tätigkeitsabhängig möglich) zu achten.
(3) Das Erfordernis des Mindestabstands gilt 
nicht für den praktischen Unterricht von 
Fahrschulen, wobei sich im Fahrzeug nur 

Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Fahrleh-
rerinnen und Fahrlehrer, Fahrlehreranwär-
terinnen und -anwärter sowie Prüfungsperso-
nen aufhalten dürfen.

§ 8
Kultur

(1) Konzerte und Aufführungen in Theatern, 
Opern- und Konzerthäusern, Kinos und ande-
ren öffentlichen oder privaten (Kultur-)Ein-
richtungen sowie der Betrieb von Museen, 
Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, 
Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Ein-
richtungen sind bis zum 30. November 2020 
unzulässig. Der zur Berufsausübung zählende 
Probebetrieb ist weiterhin zulässig.
(2) Abweichend von Absatz  1 ist der Betrieb 
von Autokinos, Autotheatern und ähnlichen 
Einrichtungen zulässig, wenn der Abstand 
zwischen den Fahrzeugen mindestens 1,5 Me-
ter beträgt. 
(3) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kultur-
veranstaltungen sind bis mindestens zum 
31. Dezember 2020 untersagt.

§ 9
Sport

(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb 
auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimm-
bädern und ähnlichen Einrichtungen ist bis 
zum 30. November 2020 unzulässig. Ausge-
nommen ist der Individualsport allein, zu 
zweit oder ausschließlich mit Personen des 
 eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener 
Räumlichkeiten von Sportanlagen. Die Nut-
zung von Gemeinschaftsräumen einschließlich 
Räumen zum Umkleiden und zum Duschen 
von Sportanlagen durch mehrere Personen 
gleichzeitig ist unzulässig.
(2) Sportfeste und ähnliche Sportveranstal-
tungen sind bis mindestens zum 31. Dezember 
2020 untersagt.
(3) Wettbewerbe in Profi ligen, Wettbewerbe im 
Berufsreitsport und Pferderennen sowie an-
dere berufsmäßige Sportausübung sind zuläs-
sig, soweit die Vereine beziehungsweise die Li-
zenzspielerabteilungen der Vereine sich  neben 
der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen 
Hygiene- und Schutzpfl ichten auch verant-
wortlich für die Reduzierung von Infektionsri-
siken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbe-
werbe verantwortlichen Stellen den nach § 17 
Absatz 1 zuständigen Behörden vor Durchfüh-
rung der Wettbewerbe geeignete Infektions-
schutzkonzepte vorlegen. Zuschauer dürfen bei 
den Wettbewerben bis zum 30. November 2020 
nicht zugelassen werden.
(4) Ausgenommen von Absatz  1 und damit 
unter Beachtung der allgemeinen Regeln die-
ser Verordnung und anderer Rechtsvorschrif-
ten (Arbeitsschutzrecht und so weiter) zuläs-
sig sind der Sportunterricht (einschließlich 
Schwimmunterricht) der Schulen und die Vor-
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bereitung auf oder die Durchführung von 
schulischen Prüfungen, sportpraktische 
Übungen im Rahmen von Studiengängen, das 
Training an den nordrhein-westfälischen 
Bundesstützpunkten und Landesleistungs-
stützpunkten sowie das Training von Berufs-
sportlern auf und in den von ihrem Arbeit-
geber bereitgestellten Trainingseinrichtungen.
(5) Abweichend von Absatz  1 Satz  2 ist das 
Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen 
auch in geschlossenen Räumen zulässig. 

§ 10
Freizeit- und Vergnügungsstätten

(1) Der Betrieb von 
1.  Schwimm- und Spaßbädern, Saunen und 

Thermen und ähnlichen Einrichtungen,
2.  Freizeitparks, Indoor-Spielplätzen und 

ähnlichen Einrichtungen für Freizeitakti-
vitäten (drinnen und draußen), 

3.  Spielhallen, Spielbanken, Wettannahme-
stellen und ähnlichen Einrichtungen, 

4.  Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrich-
tungen

ist bis zum 30. November 2020 untersagt. 
Ausgenommen ist der Betrieb von Einrichtun-
gen für die in § 9 Absatz 4 genannten Ausbil-
dungsangebote.
(2) Der Betrieb von Bordellen, Prostitutions-
stätten und ähnlichen Einrichtungen ist un-
tersagt. Dies gilt auch für Swingerclubs und 
ähnliche Einrichtungen.
(3) Zoologische Gärten und Tierparks dürfen 
bis zum 30. November 2020 für Besucherin-
nen und Besucher nicht geöffnet werden.
(4) Das Angebot von Ausfl ugsfahrten mit 
Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen 
und ähnlichen Einrichtungen ist bis zum 
30. November 2020 unzulässig.

§ 11
Handel, Messen und Märkte 

(1) Die Anzahl von gleichzeitig in Handels-
einrichtungen anwesenden Kundinnen und 
Kunden darf eine Person pro zehn Quadrat-
meter der Verkaufsfl äche im Sinne des Einzel-
handelserlasses NRW nicht übersteigen.
(2) Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte im 
Sinne von § 68 Absatz 2 der Gewerbeordnung 
(zum Beispiel Trödelmärkte), Spezialmärkte 
im Sinne von §  68 Absatz  1 der Gewerbe-
ordnung und ähnliche Veranstaltungen sind 
bis zum 30. November 2020 unzulässig. 
(3) Zur Vermeidung von Infektionsgefahren 
durch einen unregulierbaren Kundenandrang 
an den Wochenenden vor und nach Weihnach-
ten dürfen Verkaufsstellen des Einzelhandels 
ausnahmsweise zur Entzerrung des Einkaufs-
geschehens am 29. November 2020, 6., 13. und 
20. Dezember 2020 sowie am 3. Januar 2021 
ihre Geschäfte auch sonntags im Zeitraum 
zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen. 

§ 12

Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, 
 Heilberufe

(1) Für die Geschäftslokale von Handwerkern 
und Dienstleistern gilt § 11 Absatz 1 entspre-
chend.

(2) Dienstleistungen und Handwerksleistun-
gen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zum Kunden nicht eingehalten wer-
den kann (insbesondere Gesichtsbehandlung, 
Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massage, 
Tätowieren und Piercen), sind bis zum 30. No-
vember 2020 untersagt. Davon ausgenommen 
sind

1.  Handwerker und Dienstleister im Gesund-
heitswesen (einschließlich Physio-, Ergo-
therapeuten, Logopäden, Hebammen und 
so weiter ohne eigene Heilkundeerlaubnis, 
Hörgeräteakustikern, Optikern, orthopä-
dischen Schuhmachern und so weiter),

2.  Fußpfl ege- und Friseurleistungen,

3.  medizinisch notwendige Handwerks- und 
Dienstleistungen sowie 

4.  die gewerbsmäßige Personenbeförderung in 
Personenkraftwagen.

Bei den nach Satz  2 ausnahmsweise zuläs-
sigen Handwerks- und Dienstleistungen ist 
neben strikter Beachtung der allgemeinen 
Hygiene- und Infektionsschutzregeln nach § 4 
auf eine möglichst kontaktarme Erbringung 
zu achten. Bei gesichtsnahen Dienstleistun-
gen, bei denen die Kundin oder der Kunde 
keine Alltagsmaske tragen und der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden kann, müs-
sen Beschäftigte während der Behandlung 
mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder eine 
N95-Maske tragen.

(3) Die Tätigkeiten von Angehörigen der 
Heilberufe mit Approbation und sonstigen 
Personen, die zur Ausübung der Heilkunde 
gemäß §  1 des Heilpraktikergesetzes befugt 
sind, zählen ebenso wie zur Versorgung erfor-
derliche Tätigkeiten der ambulanten Pfl ege 
und der Betreuung im Sinne des Fünften, des 
Achten, des Neunten und des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch nicht zu den Dienstleistun-
gen im Sinne der vorstehenden Absätze. Das 
gilt auch für die mobile Frühförderung sowie 
Therapiemaßnahmen im Rahmen der Frühför-
derung nach dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch, die in Kooperationspraxen stattfi nden. 
Diese Tätigkeiten sind weiterhin zulässig. Bei 
der Durchführung sollen die jeweils aktuell 
geltenden Empfehlungen und Richtlinien des 
Robert Koch-Instituts beachtet werden.

§ 13

Veranstaltungen und Versammlungen

(1) Veranstaltungen und Versammlungen, die 
nicht unter besondere Regelungen dieser Ver-
ordnung fallen, sind bis zum 30. November 
2020 untersagt.
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(2) Abweichend von Absatz  1 sind unter 
 Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zu-
lässig

1.  Versammlungen nach dem Versammlungs-
gesetz,

2.  Veranstaltungen, die der Grundversorgung 
der Bevölkerung, der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder 
der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere 
Aufstellungsversammlungen von Parteien zu 
Wahlen und Vorbereitungsversammlungen 
dazu sowie Blut- und Knochenmarkspende-
termine) zu dienen bestimmt sind,

3.  Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gre-
mien öffentlich-rechtlicher und privat-
rechtlicher Institutionen, Gesellschaften, 
Parteien oder Vereine 

 a)  mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie 
nicht als Telefon- oder Videokonferenzen 
durchgeführt werden können, 

 b)  mit mehr als zwanzig, aber höchstens 
250 Personen in geschlossenen Räumen 
beziehungsweise 500 Personen unter 
freiem Himmel, nur nach Zulassung 
durch die zuständigen Behörden, wenn 
die Sitzung aus triftigem Grund im Mo-
nat November 2020, in Präsenz und mit 
der vorgesehenen Personenzahl durchge-
führt werden muss,

4.  Veranstaltungen zur Jagdausübung, soweit 
diese zur Erfüllung des Schalenwild-
abschusses oder zur Seuchenvorbeugung 
durch Reduktion der Wildschweinpopu-
lation erforderlich sind,

5.  Beerdigungen und

6.  standesamtliche Trauungen. 

Die behördliche Zulassung nach Satz 1 Num-
mer 3 setzt bei mehr als 100 Teilnehmern ein 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vor-
aus.

(3) Große Festveranstaltungen sind bis min-
destens zum 31. Dezember 2020 untersagt. 
Große Festveranstaltungen in diesem Sinne 
sind in der Regel 

1.  Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung 
(einschließlich Kirmesveranstaltungen und 
ähnlichem),

2.  Stadt-, Dorf- und Straßenfeste,

3.  Schützenfeste,

4.  Weinfeste und

5.  ähnliche Festveranstaltungen.

§ 14
Gastronomie

(1) Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, 
Imbissen, Kneipen, Cafés und anderen gastro-
nomischen Einrichtungen ist bis zum 30. No-
vember 2020 untersagt. Betriebskantinen und 
Mensen in Bildungseinrichtungen dürfen zur 
Versorgung der Beschäftigten bzw. der Nutze-

rinnen und Nutzer der Bildungseinrichtungen 
betrieben werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Beliefe-
rung mit Speisen sowie der Außer-Haus- 
Verkauf von Speisen zulässig, wenn die Min-
destabstände und Hygieneanforderungen nach 
dieser Verordnung eingehalten werden. Der 
Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern 
um die gastronomische Einrichtung untersagt.
(3) Abweichend von Absatz  1 dürfen Räume 
und erforderliche Verpfl egung für nach dieser 
Verordnung zulässige Veranstaltungen zur 
Verfügung gestellt werden.

§ 15
Beherbergung, Tourismus, Ferienangebote

(1) Übernachtungsangebote zu touristischen 
Zwecken, die nach dem 29. Oktober 2020 ange-
treten worden sind, sind bis zum 30. November 
2020 untersagt. Die Nutzung von dauerhaft an-
gemieteten oder im Eigentum befi ndlichen Im-
mobilien und von dauerhaft abgestellten Wohn-
wagen, Wohnmobilen und so weiter ausschließ-
lich durch die Nutzungsberechtigten ist keine 
touristische Nutzung im Sinne des Satzes 1. 
Beim Betrieb von  Gemeinschaftseinrichtungen 
der in Satz  3  genannten Unterkünfte und bei 
der Beher bergung von Geschäftsreisenden ein-
schließlich ihrer gastronomischen Versorgung 
sind Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
nach § 4 zu beachten.
(2) Reisebusreisen und sonstige Gruppen-
reisen mit Bussen zu touristischen Zwecken 
sind unzulässig.

§ 16
Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden
Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen 
widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-
meinverfügungen der nach § 17 Absatz 1 zu-
ständigen Behörden vor. Unbeschadet davon 
bleiben die zuständigen Behörden befugt, im 
Einzelfall auch über diese Verordnung hinaus-
gehende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Aus-
nahmen von Geboten und Verboten dieser Ver-
ordnung können die zuständigen Behörden 
nur in den ausdrücklich in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fällen erteilen.

§ 17
Festlegung und Aufgaben der zuständigen 

 Behörden
(1) Zuständige Behörden im Sinne dieser Ver-
ordnung sind die nach § 28 Absatz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes in Verbindung mit §  3 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes zustän-
digen örtlichen Ordnungsbehörden. Sie werden 
bei ihrer Arbeit von den unteren Gesundheits-
behörden und im Vollzug dieser Verordnung von 
der Polizei im Rahmen der Amts- und Vollzugs-
hilfe unterstützt.
(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden sind 
gehalten, die Bestimmungen dieser Verord-
nung energisch, konsequent und, wo nötig, 
mit Zwangsmitteln durchzusetzen.
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§ 18
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 
Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit ei-
ner Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.  
(2) Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Ab-
satz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 
28 Absatz  1 Satz  1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1.  entgegen §  2 Absatz  2 Nummer  1 im öf-

fentlichen Raum mit anderen Personen als 
den Angehörigen des eigenen oder eines 
weiteren Hausstands zusammentrifft oder 
mit mehr als 10 Personen aus dem eigenen 
und einem weiteren Hausstand zusam-
mentrifft,

2.  entgegen §  3 Absatz  2 trotz bestehender 
Verpfl ichtung keine Alltagsmaske trägt,

3.  entgegen § 4a als anwesende Person (Gast, 
Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunde, Nut-
zer und so weiter) unrichtige Kontakt-
daten (Name, Adresse, Telefonnummer) 
angibt,    

4.  entgegen § 5 Absatz 1 erforderliche Maß-
nahmen zur Erschwerung des Virenein-
trags, zum Schutz von Patienten, Bewoh-
nern oder Personal nicht ergreift,

5.  entgegen §  7 Absatz  1 Satz  1 Bildungs-
angebote und Prüfungen durchführt, ohne 
die Regelungen der §§ 2 bis 4a zu beach-
ten,

6.  entgegen §  7 Absatz  1 Satz  2 andere Bil-
dungsangebote durchführt,

7.  entgegen § 8 Absatz 1 Konzerte oder Auf-
führungen durchführt oder Museen, 
Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, 
Burgen, Gedenkstätten oder ähnlichen 
Einrichtungen betreibt,

8.  entgegen §  8 Absatz  2 Autokinos, Auto-
theater oder ähnliche Einrichtungen ohne 
Sicherstellung des Abstands betreibt,

9.  entgegen §  8 Absatz  3 Musikfeste, Festi-
vals oder ähnliche Kulturveranstaltungen 
durchführt oder daran teilnimmt,

10.  entgegen § 9 Absatz 1 Freizeit- und Ama-
teursportbetrieb durchführt oder daran 
teilnimmt,

11.  entgegen §  9 Absatz  2 Sportfeste oder 
ähnliche Sportveranstaltungen durchführt 
oder daran teilnimmt,

12.  entgegen §  9 Absatz  3 das Betreten der 
Wettbewerbsanlage durch Zuschauer zu-
lässt,

13.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Ther-
men oder ähnliche Einrichtungen betreibt,

14.  entgegen §  10 Absatz  1 Satz  1 Nummer  2 
Freizeitparks, Indoor-Spielplätze oder ähn-
liche Einrichtungen für Freizeitaktivitäten 
(drinnen und draußen) betreibt,

15.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Spielhallen, Spielbanken, Wettannahme-
stellen oder ähnliche Einrichtungen be-
treibt,

16.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
Clubs, Diskotheken oder ähnliche Einrich-
tungen betreibt,

17.  entgegen § 10 Absatz 2 Bordelle, Prostitu-
tionsstätten oder ähnliche Einrichtungen 
beziehungsweise Swingerclubs oder ähn-
liche Einrichtungen betreibt,

18.  entgegen § 10 Absatz 3 einen Zoologischen 
Garten oder Tierpark für Besucher öffnet,

19.  entgegen §  10 Absatz  4 eine Ausfl ugsfahrt 
mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisen-
bahnen oder ähnlichen Einrichtungen an-
bietet, 

20.  entgegen §  11 Absatz  1 eine Überschrei-
tung der Höchstzahl von Kunden zulässt,

21.  entgegen §  11 Absatz  2 eine Messe, eine 
Ausstellung, einen Jahrmarkt, einen Spe-
zialmarkt oder eine ähnliche Veranstal-
tung durchführt,

22.  entgegen § 12 Absatz 1 in Verbindung mit 
§  11 Absatz  1 eine Überschreitung der 
Höchstzahl von Kunden zulässt,

23.  entgegen §  12 Absatz  2 eine Dienst- oder 
Handwerksleistung, bei der ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht 
eingehalten werden kann, anbietet,

24.  entgegen §  13 Absatz  1 Veranstaltungen 
oder Versammlungen durchführt oder da-
ran teilnimmt,

25.  entgegen § 13 Absatz 3 große Festveranstal-
tungen durchführt oder daran teilnimmt,

26.  entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine gastro-
nomische Einrichtung betreibt,

27.  entgegen § 15 Absatz 1 Übernachtungsan-
gebote zu touristischen Zwecken durch-
führt oder wahrnimmt,

28.  entgegen §  15 Absatz  2 Reisebusreisen 
oder sonstige Gruppenreisen mit Bussen 
zu touristischen Zwecken durchführt oder 
daran teilnimmt,

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhand-
lung gegen eine vollziehbare Anordnung auf 
Grund dieser Verordnung bedarf.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Ab-
satz 1a Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz  1 Satz  1 und 2 des Infektionsschutz-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer vollziehbaren Anordnung zuwider 
gegen eine andere, nicht in Absatz 2 genannte 
Regelung dieser Verordnung verstößt. Die 
Vollziehbarkeit solcher Anordnungen der ört-
lichen Ordnungsbehörden, der Polizei und der 
Bundespolizei besteht unmittelbar kraft Ge-
setzes (für die örtlichen Ordnungsbehörden: 
§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 
des Infektionsschutzgesetzes; für die Polizei 
und die Bundespolizei: §  80 Absatz  2 Satz  1 
Nummer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung).
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§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Evaluation

(1) Diese Verordnung tritt am 2. November 
2020 in Kraft. 
(2) Ziel der mit dieser Verordnung in Kraft tre-
tenden zusätzlichen Einschränkungen ist es, 
die derzeitige Infektionsdynamik schnellstmög-
lich zu unterbrechen und so weit zu reduzieren, 
dass es in der Weihnachtszeit keiner weitrei-
chenden Beschränkungen der persönlichen 
Kontakte und der wirtschaftlichen Tätigkeit 
bedarf. Vor diesem Hintergrund tritt diese Ver-
ordnung mit Ablauf des 30. November 2020 au-
ßer Kraft; davon abweichend treten §  8 Ab-
satz 3, § 9 Absatz 2 und § 13 Absatz 3 mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2020 sowie § 11 Absatz 3 
mit Ablauf des 3. Januar 2021 außer Kraft. 
(3) Die Landesregierung überprüft die Erfor-
derlichkeit und Angemessenheit der Regelun-
gen fortlaufend und passt die Regelungen ins-
besondere dem aktuellen Infektionsgeschehen 
und den aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zum Verlauf der Covid-19-Pandemie an.

Düsseldorf, den 30. Oktober 2020

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen
Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2020 S. 1044a

2126
Berichtigung der 

Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zur Vermeidung

weiterer Infektionsgeschehen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in 

Großbetrieben der Fleischwirtschaft 

Vom 30. Oktober 2020

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales zur Vermeidung weite-
rer Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Großbetrieben der Fleisch-
wirtschaft vom 30. Oktober 2020 (GV. NRW. 
S. 1045a) wird wie folgt berichtigt:
In den Ausfertigungsdaten wird die Angabe 
„30.“ durch die Angabe „29.“ ersetzt.

Im Auftrag
Dr.  V o l l m e i e r

– GV. NRW. 2020 S. 1052b

2126
Feststellung des Landtags 

Nordrhein-Westfalen zu einer epidemischen 
Lage von landesweiter Tragweite 

Vom 30. Oktober 2020

Folgender Beschluss des Landtags Nordrhein-
Westfalen in seiner 104. Sitzung vom 30. Ok-
tober 2020 wird bekanntgemacht:
1.  Der Landtag Nordrhein-Westfalen stellt ge-

mäß des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes 
zur Regelung besonderer Handlungsbefug-
nisse im Rahmen einer epidemischen Lage 
von landesweiter Tragweite und zur Festle-
gung der Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) (GV. NRW. 
2020 S. 218) im Land Nordrhein-Westfalen 
eine epidemische Lage von landesweiter 
Tragweite fest.

2.  Die Feststellung gilt für einen Monat. Sie 
ist im Gesetz- und Verordnungsblatt be-
kannt zu machen.

Düsseldorf, 30. Oktober 2020

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2020 S. 1052b
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